
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/10/30 1Ob718/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1979

Norm

ABGB §879 Abs2 Z3 CIIo5

ABGB §938 C3

ABGB §1278

Rechtssatz

Eine von einer dritten Person erho6ten Erbschaft darf zu deren Lebzeiten nicht veräußert und damit auch nicht

verschenkt werden; nach ihrem Tod ist die Verfügung aber frei auch über einzelne Sachen.
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